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§ 22 EZA-G
 EZA-G - Entwicklungszusammenarbeitsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 22.06.2018

Alle vom Bund erbrachten und an den Entwicklungshilfeausschuss (DAC) der Organisation für wirtschaftliche

Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) gemeldeten Leistungen, die Bestandteil der ö entlichen

Entwicklungsleistungen sind, sind entsprechend den Zielen und Prinzipien der Entwicklungspolitik (§ 1 Abs. 3 und 4)

und gemäß den im Dreijahresprogramm der österreichischen Entwicklungspolitik festgelegten Leitlinien zu gestalten.

Der Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten hat die Koordination der internationalen Entwicklungspolitik

sowohl in Österreich wie auch im Hinblick auf Art. 180 EGV sicherzustellen.
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